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Kurzzusammenfassung 

 

Der von der Bundesnetzagentur in ihren Eckpunkten gewählte Ansatz muss korrigiert und weiterentwickelt 

werden:  

• Nachweisverfahren dürfen nicht auf von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Regionen basieren, 

sondern müssen sich am aktuellen und individuellen (sich über die Zeit verändernden) Netzausbau 

orientieren.  

• Bezugswert darf nicht der Wert der „geschätzten maximalen Bandbreite“ sein, sondern die 

tatsächliche Leistungsfähigkeit des Netzes am jeweiligen Ort. 

• Eine insoweit rechtskonforme Lösung ist durch ein angepasstes Kartenmodell oder das 

Messpunktemodell mit weiteren Abschlägen möglich.  

• Die heute vorgesehenen Abschläge berücksichtigen noch nicht ausreichend die Bedingungen, die 

die tatsächliche Netzleistung beim Kunden bestimmen. Diese sind weder in der App noch in den 

Messvorgaben hinreichend berücksichtigt (z. B. Anzahl der Nutzer in der Zelle, Fähigkeiten der 

Endgeräte, Ausschluss von Indoor-Messungen). 

• Es ist nicht ersichtlich, wie anhand der Vorgaben der Bundesnetzagentur ein Gegenbeweis für die 

Funktionsfähigkeit des Netzes zum Zeitpunkt der Messkampagne oder bei einer Verbesserung der 

Geschwindigkeiten am relevanten Ort geführt werden soll. 

 

I. Allgemeines 

 

Der VATM und seine Mitglieder bedanken sich für die Möglichkeit, an dieser entscheidenden Stelle in den 

Prozess zur Ausgestaltung des § 57 Abs. 4 TKG für den Mobilfunk und das Minderungsverfahren Stellung 

nehmen zu können. Wir begrüßen es insbesondere, dass dieses hochgradig komplexe Thema in alle 

Richtungen intensiv beleuchtet und gestuft konsultiert wird. Dies trägt hoffentlich dazu bei, nicht lediglich 

die Wünsche und Vorstellungen von Interessenträgern, sondern auch die rechtlichen und technischen 

Grundlagen umfassend aufzuklären und in die Abwägung einzubeziehen. 

Wir sehen es jedoch als unerlässlich an, den Eckpunkten weitere Aspekte in technischer und rechtlicher 

Hinsicht hinzuzufügen, welche bisher noch oder nicht ausreichend Berücksichtigung gefunden haben. 

Wir halten die aus den bereits jetzt umfangreichen Feststellungen gezogenen Folgerungen für deutlich zu 

einfach, um den komplexen Sachverhalt und die damit verbundenen Probleme adäquat zu adressieren. 
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Jedes Modell zur Messung der Bandbreiten und darauf basierend Minderungen oder Kündigungen 

durchzuführen, nutzt die bisherigen Angaben aus den Produktinformationsblättern („geschätzte 

Maximalbandbreite“) für Zwecke, für die sie niemals angegeben wurden. Von daher muss jedes Messmodell 

die vertraglichen Gegebenheiten berücksichtigen und nicht die Verträge so umgestalten, dass das 

Messmodell passt.  

Dem Ausbau von Mobilfunknetzen liegen eine Vielzahl von Parametern und Zielen zu Grunde. Für das 

daraus entstehende Netz besteht dann die gesetzliche Pflicht, maximale Bandbreiten zu schätzen. Die 

Angaben in den Produktinformationsblättern stellen damit lediglich geschätzte Spitzenwerte dar. Der 

angegebene geschätzte Maximalwert ist in 2 Mobilfunknetzen mit bis zu 500 Mbit/s angegeben, in einem 

Netz mit einem Maximalwert von bis zu 300 Mbit/s. Diese unterschiedlichen, aber validen Schätzungen, 

könnten je nach Messmodell unzulässigerweise zu vollkommen unterschiedlichen Startbedingungen 

führen. Bei der Schätzung und Angabe im Produktinformationsblatt war nicht erkennbar, dass diese 

Angaben zu einem späteren Zeitpunkt auch die Basis für ein Messmodell liefern sollen und wie dieses dann 

ausgestaltet wird. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die BNetzA selbst in ständiger Praxis die 

Auferlegung von Mindestbandbreiten als dem Mobilfunk nicht angemessen abgelehnt hat, nicht einmal 

Bandbreiten von 1 Mbit/s wurden akzeptiert:  

“Soweit von Kommentatoren eine garantierte Übertragungsrate gefordert wird, weist die Kammer 

darauf hin, dass eine Mindestdatenübertragungsrate im Verbraucherinteresse zwar sinnvoll 

erscheint, die Auferlegung einer solchen Verpflichtung telekommunikationsrechtlich jedoch nicht 

vorgesehen ist. Übertragungsraten sind von verschiedenen technischen Faktoren abhängig und 

können daher nicht ohne Weiteres vorgegeben werden. Das Telekommunikationsgesetz geht 

vielmehr davon aus, dass die Bereitstellung von hohen Datenraten nachfragegerecht erfolgt, es sei 

denn, dass bestimmte Qualitätsmerkmale im Sinne einer Universaldienstverpflichtung vorgegeben 

werden.”, BNetzA, Präsidentenkammerentscheidung, Az.: BK1-09/002, S. 99, vgl. auch S. 92.  

Ebenso wurden keine Mindestbandbreiten am Endgerät beim Verbraucher in der Präsidentenkammer- 

entscheidung BK1-17/001 vorgegeben. Die gesamte Praxis würde also auf den Kopf gestellt.  

Das von den Eckpunkten favorisierte Modell eines (regional gestuften) Abschlags auf die kommunizierte 

geschätzte maximale Bandbreite (im Folgenden „Einheitswertmodell“) müsste nach unserem Dafürhalten 

mehr in die Richtung eines Kartenmodells weiterentwickelt werden, bei dem die Betreiber die Abschläge 

bzw. die zu erreichenden Geschwindigkeiten und die Regionen anhand der tatsächlichen Gegebenheiten 

im Netz festlegen, in denen sie gelten. Das vorliegende Modell ist, wie dies auch andere Stimmen in der 

öffentlichen Diskussion geäußert haben, für einen Lösungsansatz hingegen noch denkbar ungeeignet.  

 Zu den Verträgen passt am besten das nicht mal in den Eckpunkten erwähnte Messpunktemodell. 

Hilfsweise wäre das Kartenmodell je nach Ausgestaltung als rechtmäßiger und sinnvoller Weg denkbar. 



Stellungnahme des VATM 
zur Veröffentlichung der 
„Eckpunkte Nachweisverfahren Mobilfunk“  

 

3 
 

Das Kartenmodell ermöglicht gegenüber dem Einheitswertmodell nicht nur ungleich mehr Transparenz, 

sondern bietet sogar die Möglichkeit höherer, lokal differenzierter Leistungsversprechen. Darüber hinaus 

wird nur so die rechtlich unzulässige Bezugnahme auf die kommunizierten geschätzten Maximalband- 

breiten bei der Festlegung des Umfangs der Minderung vermieden. Die norminhärente Inkonsistenz in 

Artikel 4 TSM-VO muss durch die BNetzA durch eine angemessene Berücksichtigung der fehlenden 

Beherrschbarkeit der Leistungsfähigkeit von Mobilfunknetzen unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit der 

staatlichen Festlegung von zur Minderung berechtigenden Mindestbandbreiten hergestellt werden. Artikel 

4 TSM-VO ermächtigt die BNetzA nicht dazu, den Mobilfunkanbietern Mindestbandbreiten vorzuschreiben, 

deren Einhaltung sie technisch nicht gewährleisten können oder von diesen unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten nicht abgegeben worden wären.  

Wichtig ist für das weitere Verfahren die Feststellung, dass jedes Modell auch eine Möglichkeit für den 

Mobilfunknetzbetreiber vorsieht, dass die ausgesprochene Minderung einem Gegenbeweis offensteht. Zum 

einen müssen subjektive Messfehler des Kunden transparent und in einem effizienten und pragmatisch 

umsetzbaren Verfahren ausgeräumt werden können und zum anderen muss auch die Feststellung möglich 

sein, dass die Messung des Kunden zwar richtig, aber das Netz objektiv richtig funktioniert. Der objektive 

Gegenbeweis durch den Mobilfunknetzbetreiber kann dann belegen, dass die Messung des Kunden 

bestimmten Parametern unterlag, wie bspw. Überlastung als Shared Medium, veraltetes Endgerät, Antenne 

im Power Safe Modus zur gewünschten Einsparung von Energie in Notzeiten, Kunde im Frequenzschatten 

etc. die dafür gesorgt haben, dass die vertragliche Leistung subjektiv beim Kunden nicht ankam, objektiv 

aber erbracht wurde. Ohne eine objektive Gegenbeweismethode würde der Kunde ansonsten bis zum 

Vertragsende in der Minderung bleiben, obwohl das Netz objektiv vertragsgemäß funktioniert. Der objektive 

Gegenbeweis muss möglich sein, da die subjektive Messumgebung beim Kunden nicht replizierbar ist und 

daher Fehler im historischen Messumfeld ohne eine detektivische Kleinstarbeit nicht ausräumbar wären.  

Im Folgenden möchten wir daher ergänzende Hinweise und Anregungen zur Ausgestaltung des 

Nachweisverfahrens geben. Besonderes Augenmerk sollte hierbei auf folgende Aspekte gelegt werden: 

• Das künftige Nachweisverfahren muss sämtliche mobilfunkspezifischen Aspekte berücksichtigen, 

da anderenfalls ein verlässlicher Nachweis einer Abweichung der Geschwindigkeit nicht geführt 

werden kann. 

• Aufgrund mobilfunkspezifischer Besonderheiten ist die Anzahl der Messungen zu erhöhen und der 

Zeitraum einer Messkampagne zu begrenzen. 

• Abschläge auf die geschätzte maximale Bandbreite sind weder rechtmäßig noch ein praxis- 

tauglicher Ansatz. Er wird weder den Realitäten des Netzausbaus gerecht, noch lässt er sich mit 

bestehenden rechtlichen Gegebenheiten wie den Vorgaben von TSM-VO und TKG oder mit den 

Millionen geschlossener Mobilfunkverträge vereinbaren. 
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• Die technischen Anforderungen an die Mess-App müssen weiter konkretisiert und deutlich 

ausgebaut werden. Zudem ist ein aussagekräftigeres Messprotokoll zwingend erforderlich. 

• Verbraucher müssen zwar die Einhaltung der Vorgaben zur Messumgebung bestätigen. Diese 

Vorgaben müssen aber wo immer möglich – und damit an deutlich mehr Stellen als bisher 

vorgesehen – durch technische Maßnahmen abgesichert werden. Der Gegenbeweis gegen die 

Minderung muss für den Mobilfunknetzbetreiber auch objektiv möglich sein, damit der Kunde nicht 

bis Vertragsende in einem objektiv vertragsgemäßen Netz bleibt. Dies würde gegen das 

Äquivalenzinteresse verstoßen. 

 

II. Im Einzelnen 

 

1. Zu Eckpunkt 1 

Wir erachten es für richtig und zwingend, die bestehenden Regelungen zum Festnetz nicht pauschal zu 

übernehmen, sondern diese an die spezifischen Herausforderungen der Mobilfunknetze anzupassen. 

Insofern stimmen wir der Feststellung zu, dass dabei der Blick auf insbesondere drei Parameter zu richten 

ist, welche diese gravierenden Unterschiede konstituieren: 

• Definition des geschätzten Maximalwertes  

• Eigenschaften des Mobilfunknetzes (netzseitige Parameter) 

• Nutzungsumfeld des Endkunden (endkundenseitige Parameter) 

Zunächst ist jedoch eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der „geschätzten maximalen Bandbreite“ 

geboten.  

 

a) Begriff der geschätzten maximalen Bandbreite 

Als Grundlage ist zunächst zu verstehen, dass die Maximalgeschwindigkeit in aller Regel nicht Treiber der 

flächendeckenden Netzplanung und Netzausbaus ist. Diese orientiert sich vielmehr daran, den Kunden, die 

für die genutzten Dienste erforderliche Kapazität bzw. Bandbreite möglichst weitgehend zur Verfügung zu 

stellen. Die maximale Bandbreite wird dann anhand der so entwickelten Netze geschätzt. Da in dichter 

besiedelten Gebieten häufig eine höhere Kapazität erforderlich ist, ergibt sich dort auch eine höhere 

erreichbare Bandbreite. Insofern ist die Beobachtung in den Eckpunkten hinsichtlich der höheren maximalen 

Bandbreite in den dichter besiedelten Gebieten bundesweit gesehen zutreffend. Die Eckpunkte verkennen 

jedoch Ursache und Wirkung und sind nicht zwingend auf alle gleich dicht besiedelten Gebieten im 

Bundesgebiet übertragbar.  
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Dies vorweggeschickt gilt:  

Von besonderer Bedeutung und für die übrigen Parameter essenziell ist die Definition der „geschätzten 

maximalen Bandbreite“. Dieser zentrale Rechtsbegriff gibt nicht nur Auskunft über die Natur dessen, was 

Gegenstand der zu überprüfenden Leistungsfähigkeit sein soll, sondern ist auch vitaler Ausdruck dessen, 

was den Mobilfunk vom Festnetz unterscheidet. Daher soll an dieser Stelle dieser Parameter – insoweit in 

Abweichung zur Gliederung der Eckpunkte – zuerst aufgegriffen werden. 

Die Eckpunkte thematisieren zutreffend die beiden wesentlichen Aspekte des Begriffs der „geschätzten 

maximalen Bandbreite“: Zum einen handelt es sich um einen stark auslegungsbedürftigen 

europarechtlichen Begriff aus der TSM-VO, zum anderen gibt es ein lange tradiertes und in der 

Vertragspraxis etabliertes Verständnis, das nicht zuletzt auch den Transparenzanforderungen der 

TKTranspVO zugrunde liegt. 

Für das Verständnis der europarechtlichen Regelungen ist es dabei nicht ausreichend, sich schlicht auf die 

Leitlinien des BEREC zurückzuziehen. Die Aufgabe, welche BEREC durch Art. 5 Abs. 3 TSM-VO 

übertragen wurde, beschränkt sich auf einen Beitrag zur einheitlichen Anwendung der Regelungen in der 

TSM-VO. Es gibt jedoch keinen Auftrag zur Rechtssetzung oder verbindlichen Auslegung und ohne 

jedweden Anspruch auf Verbindlichkeit. Sie können daher in die Betrachtung mit einbezogen werden, 

dürfen aber nicht unreflektiert übernommen werden.  

Zum Verständnis der einschlägigen Regeln ist es unerlässlich, diese weiter auszulegen. Wie bereits 

eingangs erwähnt, muss die BNetzA die Inkohärenz des Art. 4TSM-VO bei der Unterscheidung zwischen 

Mobilfunk und Festnetz durch ihre Auslegung wiederherstellen, um im Rahmen der 

Ermächtigungsgrundlage rechtmäßig zu handeln. Hervorzuheben sind dabei Art. 4 Abs. 1 sowie der 

Erwägungsgrund 18 der TSM-VO. Dort hat der Verordnungsgeber mehrere systematische und textliche 

Hinweise gegeben, welches Verständnis der Begrifflichkeit einer „geschätzten maximalen Bandbreite“ 

innewohnt. 

Ausgangspunkt ist hier zunächst das semantische Verständnis des Begriffes „geschätzte maximale 

Bandbreite“. Hier ist den Eckpunkten schon in Bezug auf die Deutung des wesentlichen Bestandteils 

„geschätzt“ zu widersprechen. Der in den Eckpunkten zitierte Eintrag im Duden umfasst nicht nur die 

Erläuterung „näherungsweise bestimmen” sondern lautet vollständig „(ohne exaktes Messen, nur auf 

Erfahrung gestützt) näherungsweise bestimmt“. Unter Einbeziehung des Klammerzusatzes wird der 

inexakte, nicht-arithmetische Charakter der Schätzung deutlich. In systematischer Hinsicht ist zu 

berücksichtigen, dass der Verordnungsgeber für das Festnetz 3 unterschiedliche Bandbreiten als 

transparenzpflichtig und damit in gewisser Weise vertragsrelevant ansieht. Dies sind neben einer 

maximalen Geschwindigkeit auch eine minimale und eine normalerweise zur Verfügung stehende (Art. 4 

Abs. 1 lit. d TSM-VO).  
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Dem lässt sich bereits entnehmen, dass minimale Anforderung an die zur Verfügung stehende Leistung 

vom Europarecht gerade nicht intendiert sind. Aber auch eine zu erwartende Geschwindigkeit, wie sie mit 

dem Begriff einer „normalerweise zur Verfügung stehenden“ Geschwindigkeit verbunden werden mag, ist 

dem Mobilfunk bewusst nicht beigelegt worden. 

Des Weiteren hat der Verordnungsgeber in seinen Erwägungen ausgeführt, dass dem Kunden hinsichtlich 

der Qualität seiner Dienste eine „Handhabe“ zustehen solle, wenn er nicht die Bandbreite erhält, welche 

sein Anbieter als realistischer Weise zur Verfügung stehend angibt (Erwägungsgrund 18, S. 3). Diese 

Bandbreite will der Verordnungsgeber im nächsten Satz als diejenige verstanden wissen, die der Endkunde 

„meistens“ erhält, wenn er den Dienst nutzt. Es liegt hierbei auf der Hand, dass eine „normalerweise zur 

Verfügung stehende“ Bandbreite genau diese Anforderungen erfüllt, weil sie inhaltlich genau das abbildet, 

was im Erwägungsgrund dargelegt wird: Beide Kernkriterien, also sowohl das „meistens“ als auch das 

„realistischer Weise“ finden sich in diesem Terminus wieder. 

Eine solche semantische Übereinstimmung lässt sich mit dem Begriff „geschätzte maximale 

Geschwindigkeit“ hingegen nicht herstellen. Weder stehen „maximal“ und „zu erwarten“/„realistisch“ in einer 

semantischen Beziehung zueinander, noch kann aus einer Schätzung in sinnvoller Weise auf eine 

Erwartung geschlossen werden. Schließlich bedeutet „geschätzt” im vorliegenden Kontext offenkundig nicht 

„näherungsweise bestimmt“, sondern „nicht im Einzelfall gemessen, sondern abgeleitet“. Auch der vom 

Verordnungsgeber verwendete Begriff der „Handhabe“, also eines Rechts zur Durchsetzung vertraglicher 

Versprechen, lässt sich nur sehr bedingt mit einer Maximalleistung vereinbaren: Das einer Maximalangabe 

innewohnende Versprechen bedeutet denknotwendig eben ausschließlich, dass ein Wert nicht 

überschritten werden kann – ob ein Kunde aber einer Handhabe bedarf, wenn sein Anschluss eine höhere 

Bandbreite bietet als versprochen ist wohl eher zu bezweifeln. 

Im Ergebnis ist der europarechtliche Begriff der geschätzten maximalen Geschwindigkeit also weder ein 

„unter bestimmten Bedingungen realistisch zu erwartender“ Wert und noch weniger ein Versprechen einer 

minimalen Leistung. Vielmehr ist es aus den oben beschriebenen technischen Gründen so, dass alle 

Mobilfunkanbieter den Kunden bis heute keine Zusicherung einer mindestens zu erwartenden Bandbreite 

gemacht haben und dazu folgerichtig auch durch die TSM-VO nicht verpflichtet wurden. 

Dieser Begriff der „geschätzten maximalen Bandbreite“ deckt sich auch mit dem bisherigen Verständnis der 

BNetzA, dass keine Mindestbandbreite beim Kunden ankommen muss, sondern eine nachfragegerechte 

Versorgung (vgl. Präsidentenkammerentscheidung, s.o.).  

Hinzu kommt, dass Art. 4 (1) lit d) TSM-VO „klare und verständliche Erläuterungen“ dazu fordert, wie hoch 

die geschätzte maximale und die beworbene Download- und Upload-Geschwindigkeit von 

Internetzugangsdiensten bei Mobilfunknetzen ist.  
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Ein unreflektiertes Übernehmen der verpflichtend anzugebenden geschätzten maximalen Bandbreite ohne 

Einbeziehung etwaiger Erläuterungen würde diese Erläuterungen obsolet werden lassen und den 

Regelungsgehalt der Norm unzulässig verkürzen.  

 

b) Eigenschaften des Mobilfunknetzes (netzseitige Parameter) 

Die Eckpunkte erkennen zutreffend, dass Mobilfunknetze nicht überall und zu jeder Zeit dieselbe 

Geschwindigkeit liefern können. Die aufgezeigten Einflussfaktoren sind zutreffend erkannt, jedoch handelt 

es sich bei weitem nicht um alle zu berücksichtigenden Faktoren. 

Die BNetzA geht zunächst zu Recht davon aus, dass Leistungsunterschiede nicht allein in der regionalen 

Leistungsfähigkeit (in ihrem Beispiel aufgeteilt nach ländlich, halbstädtisch, städtisch) begründet sind, 

sondern auch die hochgradig volatile Auslastung und die extrem standortabhängige Abschirmung/ 

Abschattung eine erhebliche Rolle dabei spielen, wie viel der Leistungsfähigkeit einer Zelle in einen 

individuellen Dienst umgesetzt werden kann. 

Diese naturgesetzlich begrenzte Steuerbarkeit der individuellen Bandbreite liegt bereits der TSM-VO und 

ihren Vorgaben zu Grunde, hat also hohe rechtliche Verbindlichkeit. In Erwägungsgrund 17 der TSM-VO 

heißt es dazu: 

“In Mobilnetzen kann sich die Vorausberechnung des Verkehrsvolumens in einer bestimmten 

Funkzelle aufgrund der schwankenden Zahl der aktiven Endnutzer als schwieriger erweisen, 

und aus diesem Grund ist es möglich, dass es unter unvorhersehbaren Umständen zu einer 

Auswirkung auf die Qualität der Internetzugangsdienste für Endnutzer kommt.” 

Hierin liegt die fundamentale Erkenntnis, dass lokale Gegebenheiten eine nicht dem Betreiber 

anzulastende Qualitätseinbuße nach sich ziehen. Eine wie auch immer geartete Regelung zu 

Minderungsrechten muss auf diese Erkenntnis angemessen Rücksicht nehmen, was den Eckpunkten 

bisher allenfalls unzureichend gelingt. 

So wird zwar angedeutet, dass Auslastung und Abschattung in atypischen Situationen nicht im Macht- 

bereich des Netzbetreibers liegen. Es fehlt indes an einem nachvollziehbaren Schluss aus dieser 

Erkenntnis. Dem Problem atypischer Situationen kann nicht damit begegnet werden, dass man einen 

geschätzten Abschlag auf die geforderte Mindestleistung gewährt. Das ist erst recht dann nicht möglich, 

wenn die „Abschlagszonen“ anhand von statistischen Parametern statt anhand des konkreten Netzausbaus 

festgelegt werden. Damit erfolgt schließlich, gleichwohl eine Anlastung der verringerten Leistung, die gerade 

nach den Vorgaben der TSM-VO nicht erfolgen soll. 
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Einzig sinnvoll und mit dem o.g. Erwägungsgrund vereinbar ist es, die erwartete individuelle Leistung auf 

Situationen mit üblichen Verkehrsmengen zu beschränken. In allen anderen Fällen darf eine Messung 

gar nicht erst durchgeführt werden oder ist als ungültig zu verwerfen. 

Was eine atypische Nutzungssituation ist, ist dabei sicherlich auf Ebene der einzelnen Zellen zu bestimmen. 

Unabhängig davon aber gibt es eine Situation atypischer Nutzung, die von der einzelnen Zelle unabhängig 

beschrieben werden kann: Die parallele Durchführung von Messungen in der gleichen Zelle ist 

beispielsweise jedenfalls als atypisches Verhalten in jedem Falle zu unterbinden. Mobilfunknetze sind 

grundsätzlich darauf ausgelegt, möglichst viele Nutzer zur gleichen Zeit mit funktionierenden Diensten zu 

versorgen. Demgegenüber generiert ein Messvorgang einen hohen, kontinuierlichen Datenfluss in einem 

sehr kurzen Zeitraum, bindet also auf einmal eine große Menge an Netzkapazität an einen individuellen 

Dienst. Ein typischer Nutzungsvorgang hingegen besteht – so etwa beim Surfen im Internet – aus 

unregelmäßigen, dem Betrachtungsfluss folgenden Leistungsspitzen oder – etwa beim Betrachten von 

Videos – regelmäßig wiederkehrenden, durch Pufferung getriebenen Leistungsspitzen (Burst). Diese 

zeitlich gestreckte Inanspruchnahme, die im statistischen Mittel zu einer in etwa gleichbleibenden 

Auslastung im geringfügigen Bereich führt, ist der Grund, warum Mobilfunknetze grundsätzlich vielen 

Teilnehmern gleichzeitig Dienste zur Verfügung stellen können. Darauf sind die Netze ausgerichtet, nicht 

aber auf den eigentlich untypischen parallelen Messvorgang unter der jeweiligen Abforderung der 

Maximalbandbreite der Zelle. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass in Mobilfunknetzen unterschiedlichen Frequenzbänder genutzt werden 

und der Ausbau situationsbedingt unterschiedlich ist. In einigen Bereichen wird Carrier Aggregation 

eingerichtet, in anderen Gebieten nicht. Der Mobilfunknetzbetreiber kann dies oft selbst entscheiden, in 

anderen Bereichen fehlt es jedoch bspw. an geeigneten Standorten oder an der Möglichkeit, eine 

Standortbescheinigung zu bekommen, da das EMF Budget bereits genutzt wird.  

Grundsätzlich unterliegt die Sendeleistung einer genauen Arithmetik. Vereinfacht dargestellt: Hat die 

einzelne Antenne bspw. eine Kapazität von bis zu 100 Mbit/s, dann verteilt sich diese maximale Bandbreite 

auf die Anzahl der Endgeräte, die hohe Bandbreiten nachfragen. Wenn jeder zum gleichen Zeitpunkt die 

für ihn maximal verfügbare Leistung nutzen möchte, also im Beispiel 100 Mbit/s geteilt durch 4 Nutzer macht 

maximal 25 Mbit/s pro Nutzer. In anderen Szenarien könnte bspw. auch ein Nutzer 90 Mbit/s nutzen und 

10 weitere jeweils bis 1 Mbit/s Sekunde, jedoch summenmäßig ist es immer durch die 100 Mbit/s Kapazität  

begrenzt.  

Die Netzplanung gehört zum Kern des Mobilfunkgeschäfts, welches durch verschiedene Kriterien 

umgesetzt wird. Der Ausbau ist jedoch niemals auf eine Region oder Stadtteil bezogen und keinesfalls auf 

Statistische Regionen wie Wohnquartiere, sondern wird allein von Netzplanung und weiteren 

Gegebenheiten bestimmt – bspw. Ob geeignete Standorte bereitstehen und ob die BNetzA für die Standorte 

die sog. Standortbescheinigung nach EMF genehmigt. Weitere Probleme ergeben sich durch die sog. 
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Frequenzkoordinierung, also die Nutzung von Frequenzen nach Störungsfaktoren und anders als nach EMF 

nicht nach Gesundheitsfaktoren. Die Frequenzkoordinierung kann dazu führen, dass bspw. In 

Grenzgebieten, aber auch in der Nähe von bestimmten Einrichtungen bestimmte Frequenzbänder nicht 

zum Einsatz kommen, auch dies wieder unabhängig von Stadtteilen oder Regionen und auch nicht immer 

in den Händen der Netzplanung, sondern von externen Faktoren.  

Jede Messung muss immer den Ausbau und die Nutzbarkeit vor Ort berücksichtigen, also die objektiven 

Gegebenheiten. Jede andere Messung und die Etablierung einer Mindestbandbreite für jeden einzelnen 

Kunden wäre eine Änderung der Verträge mit allen Kunden zu Lasten der Mobilfunknetzbetreiber und damit 

ein erheblicher, unzulässiger Grundrechtseingriff.  

 

c) Nutzungsumfeld des Endkunden (endkundenseitige Parameter) 

Dass das Nutzungsumfeld des Endkunden einen großen Einfluss auf die Messung haben kann, deuten die 

Eckpunkte zu Recht an. Indes sind die daraus gezogenen Schlüsse noch unzureichend. 

Neben den bereits erörterten Einflüssen auf Netzseite sind auch die Bedingungen, die der Endnutzer durch 

seine Geräte und seine Position setzt, für die individuelle Leistung seines Dienstes von außerordentlicher 

Bedeutung. Dies gilt für die oft in den Fokus gerückte Leistungsfähigkeit im Download, aber sogar noch 

mehr für den Upload.  

Hinsichtlich der verwendeten Endgeräte ist zunächst grundlegend darauf hinzuweisen, dass mit Blick auf 

§ 73 Abs. 1 S. 3 TKG das vom Kunden verwendete Endgerät unter keinem Aspekt Teil des Netzes oder 

des Dienstes ist. Zugleich erfordert die von § 57 Abs. 4 TKG vorgesehene Ermittlung der Leistungsfähigkeit 

des individuellen Dienstes, dass das eingesetzte Messinstrument (also das Endgerät) die zur Verfügung 

stehende Leistung auch tatsächlich erfassen und verarbeiten kann. Eine Messung kann deshalb nur dann 

valide sein, wenn sie mit einem tauglichen Endgerät erfolgt. 

Derzeit kann allenfalls ein Bruchteil der aktuell von Endnutzern eingesetzten Endgeräte die von den 

Eckpunkten vorgesehenen Bandbreiten erreichen. Dies wird schon dort deutlich, wo die Spezifikationen für 

den derzeit am weitesten verbreiteten Mobilfunkstandard 4G Endgeräte in insgesamt 21 

Geschwindigkeitsklassen (speed categories) einordnen, die allesamt durch unterschiedliche Kombinationen 

von Fähigkeiten der Endgeräte definiert sind. In erster Linie sind unter diesen Fähigkeiten 

• die verwendeten Bänder (Frequenzbereiche), Geräte vor 2015 unterstützen beispielsweise so gut 

wie nie die Bänder 8 und 28, ausländische Geräte sind in vielen Fällen auf amerikanische und 

asiatische Frequenzbänder ausgelegt und unterstützten die europäischen bzw. deutschen nur 

teilweise; 
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• die multiple Verwendung mehrerer Bänder (carrier aggregation), d. h. der Empfang mehrerer 

Frequenzbänder in einem Endgerät – zumal erst neueste Geräte auch die gleichzeitige Nutzung 

und somit Aggregation der Bandbreiten können – d. h. ein altes Gerät mag zwar Multi-Band fähig 

sein, kann aber nicht alle Bänder gleichzeitig empfangen und senden – aber erst die Aggregation 

sorgt für die hohen maximalen Bandbreiten, die auch im Produktinformationsblatt angegeben 

werden;  

• die Verwendung multipler Antennen (MIMO); 

• die Prozessorleistung sowie 

• die Speicherausstattung 

zu nennen. Darüber hinaus sind auch vom Endgerätetyp unabhängige Faktoren von großer Bedeutung wie 

der Ladestand der Batterie, der sich erheblich auf die Prozessorleistung auswirken kann. 

Es gibt hierzu ausgedehnte Testreihen (ca. 6 Monate, 2022) mit diversen verbreiteten Galaxy-Modellen des 

Herstellers Samsung, die durch einen Netzanbieter vorgenommen wurden. Diese Tests sind sowohl durch 

den Netzbetreiber selbst als auch durch Kunden ausgelöst worden und bilden insofern realistische 

Nutzungsszenarien ab. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt, in wieviel Prozent der Messungen ein Gerät eine bestimmte Bandbreite 

erreichen konnte. Dabei wird deutlich, dass neuere Geräte tendenziell eher in der Lage sind, solche 

Leistungen zu erbringen. Aber auch dort zeigt sich, dass dies kein Automatismus ist. Der Grund hierfür ist 

vor allem darin zu sehen, dass insbesondere bei Messungen in ländlichen Bereichen, die dort zur Verfügung 

stehenden Frequenzbänder nur teilweise bzw. nicht aggregiert unterstützt werden – ein Phänomen, 

welches die erwähnten Samsung Galaxy-Modelle mit den allermeisten im Markt befindlichen Geräte teilen. 

Schätzungsweise sind allenfalls 10 % der verwendeten Endgeräte überhaupt in der Lage, die volle Kapazität 

ländlichere Zellen durch Verwendung aller zur Verfügung stehenden Frequenzen auszuschöpfen. Ein 

weiterer Grund besteht aber auch darin, dass der Drang, immer mehr und neuere Technik in die Geräte zu 

integrieren, dazu führt, dass immer weniger auf eine optimale Antennenausrichtung geachtet wird. So ist 

festzustellen, dass die Antennendämpfung bei neueren Geräten zunimmt (teilweise unter den Generationen 

eines Geräts bis zu 3 dB) und dadurch immer weniger Leistung abgerufen werden kann. Mit zunehmender 

Spitzengeschwindigkeit nimmt dabei die Streuung zwischen den Geräten zu.  
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Abb. 1: Erreichung von 50 Mbit/s je Gerätetyp in Prozent 

Ein ähnliches Bild zeigt sich für 75 Mbit/s 

 

Abb. 2: Erreichung von 75 Mbit/s je Gerätetyp in Prozent 
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sowie für 125 Mbit/s: 

 

Abb. 3: Erreichung von 125 Mbit/s je Gerätetyp in Prozent 

 

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten zeigen deutlich, dass die Messwerte nicht dahingehend 

interpretiert werden können, dass unzureichende Netzleistungen der Grund für zu geringe Messwerte 

waren, sondern die Geräte nicht die nötigen Performanceparameter haben, um Leistungen abzurufen, was 

sich dann je nach Zelle mit ihren unterschiedlichen Bandausstattungen und den jeweiligen Standorten (dazu 

sogleich unten) mehr oder weniger stark bemerkbar macht. 

Wie die Eckpunkte zutreffend ausführen, ist auch die Position des messenden Endkunden (bzw. Endgeräts) 

von essenzieller Bedeutung. 

Den deutlichsten Fall hierzu benennen die Eckpunkte selbst, nämlich den eines in einem Gebäude 

befindlichen Geräts. Die damit einhergehende Abschirmung des Signals und damit die Senkung der 

Performance steigern sich mit zunehmender Frequenz des genutzten Signals. Dies liegt an den 

physikalischen Ausbreitungseigenschaften elektromagnetischer Wellen. Höhere Frequenzen können 

Hindernisse wie Wände deutlich schlechter durchdringen als niedrigere Frequenzen. Hinzu kommt noch, 

dass Gebäude je nach Bauart auch unterschiedlich starke Abschirmungen mit sich bringen. So ist das 

Innere von Stahl-betonbauten (Stichwort: Faraday’scher Käfig) deutlich schwerer zu erreichen als etwa das 

von Holzbauten.  
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Moderne Bürobauten haben zudem fast immer bedampfte Fenster – diese Beschichtung soll zwar primär 

Wärmestrahlung abhalten, bietet aber leider auch eine fast undurchdringliche Sperre für die im Mobilfunk 

verwendeten Funkwellen. 

Daneben hat aber auch die Position im Freien einen wichtigen Einfluss. So können Gebäude in der Achse 

zur Basisstation eine Abschattung bilden; aber selbst Bäume können eine wesentliche Abschattung 

darstellen, insbesondere bei höheren Frequenzen. 

Die Abschirmung in Gebäuden ist nichts, was seitens der Netzbetreiber beeinflusst werden kann. Insofern 

liegt es auf der Hand, dass eine Messung innerhalb von Gebäuden wirksam ausgeschlossen sein 

muss und nicht mit einem Abschlag zu lösen ist. Die generelle Abschattung durch Baulichkeiten und 

ähnliches ist etwas, dass die Netzbetreiber durch die Wahl von Antennenstandorten, Abstrahlwinkel und 

ähnliche Maßnahmen auf den ersten Blick beeinflussen können. Jedoch würde eine etwaige Verschiebung 

des Standorts oder eine Änderung der Abstrahlrichtung, so sie denn technisch möglich sind in aller Regel 

dazu führen, dass die Abschattungen an anderen Stellen auftreten.  

Schließlich ist es ein nur allzu häufig unterschätzter Faktor, dass Endgerätehüllen eine veritable 

Abschirmung mit sich bringen. Endkunden erkaufen sich mit diesem Komfort und Schutz einen erheblichen 

Leistungsverlust, der sich bei Messungen auswirken muss. Dass die Nutzung solcher Hüllen völlig jenseits 

jeglicher Einflussmöglichkeiten der Netzbetreiber liegt, ist offenkundig und muss zu einer ungültigen 

Messung führen. 

Auch das jüngste Positionspapier für die Bereitstellung von Frequenzen der BNetzA vom 22.09.2022 hebt 

hervor, dass die Nutzungserfahrung nicht nur vom vorhandenen Mobilfunknetz und den jeweiligen 

vertraglich geregelten Bedingungen abhängt (ebd, S. 21), sondern von weiteren Einflussfaktoren, die der 

Mobilfunknetzbetreiber nicht steuern kann:  

“Die tatsächliche Nutzererfahrung hängt nicht nur vom vorhandenen Mobilfunknetz und den 

jeweiligen vertraglich geregelten Bedingungen ab. Weitere Einflussfaktoren sind u.a.: 

• Anzahl der gleichzeitigen aktiven Nutzer in einer Funkzelle 

• Entfernung eines Nutzers innerhalb einer Funkzelle vom Mast bzw. Basisstation 

• Technische Eigenschaften des Endgerätes 

• Temperatur und Akkustand des Endgerätes 

• Beschaffenheit des Gebäudes oder Fahrzeugs bei Indoor-Nutzung 

• Geschwindigkeit bei der Nutzung unterwegs” 

Auch dies spricht gegen das derzeitig erwogene Vorgehen, dass im Ergebnis eine Mindestbandbreite 

bedeutet.  
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a. Fazit 

Im Ergebnis zeigt sich, dass es zahlreiche mobilfunkspezifische Besonderheiten gibt. Daher muss das 

Nachweisverfahren im Mobilfunk an einigen Stellen abweichend zum Festnetzverfahren ausgestaltet 

werden. Insbesondere sind – anders als im Festnetz – erhebliche Abweichungen zur vertraglich genannten 

Geschwindigkeit aufgrund der gesetzlichen Ausgestaltung und technischen Besonderheiten zu tolerieren. 

Darüber hinaus sind – so weit wie technisch möglich – bestimmte, die Messung beeinflussende Faktoren 

durch das Nachweisverfahren von vornherein auszuschließen. Es ist schon aus rechtlichen Gründen 

erforderlich, dass die BNetzA nur solche Vorgaben macht, die sicherstellen, dass kein Mobilfunkanbieter 

für eine „Minderleistung“ bestraft wird, deren Vermeidung außerhalb seiner technischen Möglichkeiten liegt 

oder ihn zu nicht zumutbaren Investitionen in sein Netz zwingen, die er heute aus wirtschaftlichen Gründen 

nicht tätigen würde. Jeder Netzbetreiber muss weiterhin frei darin sein, sein Netz im Rahmen der 

Abdeckungsvorgaben aus den Frequenzzuteilungen so zu bauen, wie es ihm wirtschaftlich erscheint.  

Eine rechtlich insoweit nicht zu beanstandende Festlegung kann daher nicht von dem „geschätzten 

Maximalwert“ ausgehen, der nicht dazu gedacht war, sondern muss vom realen Netz ausgehen.  

 

2. Zu Eckpunkt 2 

Ebenso wie die Bundesnetzagentur erachten wir die Berücksichtigung der oben beschriebenen 

mobilfunkspezifischen Besonderheiten für erforderlich und richtig. Zudem müssen aufgrund der 

gesetzlichen 

Vorgaben im Rahmen der Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe („erhebliche, kontinuierliche 

oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung“) durch eine Allgemeinverfügung – ebenso wie im Festnetz 

– inhaltliche und zeitliche Faktoren kumulativ erfüllt sein, um eine Abweichung im Sinne des Gesetzes 

feststellen zu können. 

Wir bezweifeln indes, dass die angestrebte Messung gegen einen bundeseinheitlichen geschätzten 

Maximalwert (Einheitswertlösung) eine valide und insbesondere die einzig praktikable Lösung ist. 

 

a. Untauglichkeit der Einheitswertlösung 

Aus Sicht des Verbandes ist die Einheitswertlösung keineswegs praxistauglich. Hier sprechen mehrere 

Gesichtspunkte, insbesondere rechtlicher Natur, gegen eine Anwendung. 

Dies beginnt damit, dass die Angaben in den Verträgen sich nicht auf einzelne Dienste beziehen, sondern 

auf die Leistungsfähigkeit des Netzes an sich. 
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Dies ist unmittelbarer Ausfluss der vom Europäischen Recht getroffenen Unterscheidung zwischen 

Mobilfunk und Festnetz, welche wiederum auf einen grundlegenden Unterschied zwischen beiden 

Dienstearten gründet: Festnetze sind schon immer darauf ausgelegt, jedem Nutzer die größtmögliche 

Leistung zu jeder Zeit zur Verfügung zu stellen (Leistungsprinzip); dies gilt unterschiedslos auch für Shared 

Medien, bei dem lediglich die Dimensionierungsprinzipien entsprechend zu wählen sind. Mobilfunknetze 

hingegen haben niemals den Anspruch gehabt, jedem Kunden eine bestimmte Leistung zu verschaffen, 

sondern sind auf das Funktionieren des Dienstes für eine möglichst hohe und wechselnde Nutzerzahl 

ausgelegt (Versorgungsprinzip). Mobilfunk ist hier grundlegend anders als das 

Festnetz, was die Übertragung von technischen und rechtlichen Prinzipien zwischen beiden ausschließt. 

Das schließt zwar nicht aus, dass künftige Mobilfunkgenerationen und -anwendungen sich dem 

Leistungsprinzip des Festnetzes annähern. So kann mit den gerade in den Markt gehenden Slicing-

Techniken eine Leistungsabsicherung dargestellt werden. Dem „herkömmlichen“ Mobilfunk abseits solcher 

modernen Technologien eine Mindestleistung abzuverlangen, ist aber sinnwidrig und in höchstem Maße 

innovationshemmend. 

Hinzu tritt, dass wie dargelegt der europarechtliche Begriff der geschätzten maximalen Geschwindigkeit 

kein „unter bestimmten Bedingungen realistisch zu erwartender“ Wert ist und noch weniger ein Versprechen 

einer minimalen Leistung. 

Dies bestimmt dann die vertragliche Realität: Die Millionen geschlossenen Mobilfunkverträge enthalten 

keine konkreten Leistungsversprechen im Sinne eine bestimmte Bandbreite an einem bestimmten Ort, weil 

diese nicht sinnvoll getätigt werden können und aus gutem Grund auch nicht gefordert werden. Grundlage 

für das Leistungsverständnis des Kunden sind vielmehr zwei Dinge. Der Kunde hat die Erwartungshaltung, 

dass die vereinbarten Dienste in wesentlichen Teilen des Bundesgebietes funktionieren. Darüber hinaus 

kennt er bei Vertragsschluss den Stand des Netzausbaus und seiner ungefähren Leistungsfähigkeit, da die 

Netzbetreiber und auch die BNetzA hierzu auf Karten Angaben veröffentlichen. Kunden erwarten hingegen 

keineswegs, dass ihnen irgendeine Geschwindigkeit – erst recht nicht die kommunizierte maximale 

Geschwindigkeit – überall – oder auch nur überall in städtischen Bereichen – zur Verfügung steht. 

Dieser Leistungserwartung aus 

• bestehendem Ausbaustand, 

• gegebener Leistungsfähigkeit des Netzes und 

• grundsätzlichem Funktionieren der vereinbarten Dienste im Bundesgebiet 

steht für alle dieser Verträge ein vereinbarter Preis gegenüber, die beide in einem Äquivalenzverhältnis 

zueinanderstehen. Jede unmittelbare oder mittelbare Leistungsvorgabe, die über diese Parameter 

hinausgeht, insbesondere dem Kunden ein Recht auf einen höheren Ausbaustand und höhere Leistungen 

vermittelt, würde das vereinbarte Äquivalenzverhältnis einseitig verschieben.  
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Für einen solchen Eingriff in bestehende vertragliche Verhältnisse gibt es aktuell keine ausreichende 

Rechtsgrundlage; es ist auch in Zweifel zu ziehen, dass ein solcher Eingriff überhaupt zulässig wäre. 

Folgerung: Die Festlegung zu erreichender Bandbreiten kann keine Anforderungen 

stellen, die über den bestehenden realen Ausbau- und Leistungsstand eines 

Netzes und seine geringste zur Verfügung stehende Mindestleistung 

hinausgeht. Nur wenn diese unterschritten wird (z. B. aufgrund von 

Störungen im Netz) kann es überhaupt zu Minderungen kommen. 

Darüber hinaus erachten wir den gewählten Ansatz, die zu fordernde Geschwindigkeit allein prozentual an 

die geschätzte Maximalgeschwindigkeit zu knüpfen, als ausgesprochen widersinnig. Dies zeigt sich 

besonders deutlich in folgendem Szenario: 

Angenommen ein Anbieter kommuniziert eine geschätzte Maximalgeschwindigkeit von 500 Mbit/s 

und kann auch die daraus nach den Ideen der Eckpunkte folgenden Minimalgeschwindigkeiten von 

75/100/125 Mbit/s zur Verfügung stellen. Dieser Anbieter möchte nun von einer Innovation 

Gebrauch machen, welche mit den gegebenen Frequenznutzungsparametern die doppelte 

Kapazität liefert. Damit ist es möglich, nicht nur eine Spitzengeschwindigkeit von 1 Gibt/s zu 

erreichen, sondern auch – in den ausgebauten Zellen – die doppelte Mindestleistung in normalen 

Nutzungsszenarien zu bieten. Diese Technologie möchte der Anbieter seinen Kunden nicht nur 

gern kostenlos zur Verfügung stellen, sondern ihnen auch ein entsprechendes Mehrangebot an 

Mindestleistung in diesen Zellen zugänglich machen. Das indes erweist sich mit dem Ansatz der 

Eckpunkte als unmöglich. 

Die Verdoppelung der maximalen Geschwindigkeit würde nämlich eine flächendeckende Erhöhung 

der zu erreichenden Mindestbandbreiten auf das Doppelte, also 150/200/250 Mbit/s nach sich 

ziehen. Diese erhöhte Anforderung würde sich also auch auf die nicht ausgebauten Zellen 

auswirken. Dass eine flächendeckende Verdoppelung aller Kapazitäten zeitlich, technisch und 

wirtschaftlich illusorisch sein wird, liegt auf der Hand. Der Anbieter setzt sich mit seiner Investition 

in mehr Leistung für seine Kunden also automatisch einer 50-prozentigen Minderung seiner Entgelt- 

ansprüche aus. Auf der anderen Seite profitieren diese Kunden von einer höheren Leistung und 

halbierten Entgelten. 

Einen erkennbaren Ausweg aus diesem Dilemma gibt es nicht. Es ist vielmehr systemimmanent, 

weil es durch die alleinige Anknüpfung an die maximale Bandbreite ausgelöst wird und nicht 

berücksichtigt, dass die Abstände zwischen lokalen minimalen und maximalen Leistungen eines 

Netzes kein Fixum sind, sondern im Zuge technischer Innovationen und Investitionen steigen wird. 

Folgerung: Eine Festlegung zu erreichender Bandbreiten kann nicht sinnvoll durch 

Koppelung an die kommunizierte geschätzte Maximalbandbreite erfolgen. 
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Lässt sich also die zu erreichende Bandbreite nicht dadurch kohärent bestimmen, dass man vom 

Maximalwert ausgeht, muss der umgekehrte Weg genommen werden. Es ist die bestehende 

Mindestleistung der Netze zu ermitteln und als verbindlich festzuschreiben. Diese Bandbreite bildet die 

vertragliche Grundlage und damit den relevanten Qualitätsmaßstab, nur sie behält das vertragsgemäße 

Äquivalenzverhältnis bei. Sinnvollerweise wird man eine derartige Festlegung dann nicht als Abschlag auf 

die Maximalgeschwindigkeit ausdrücken können, da diese bei den Anbietern unterschiedlich ausfällt. 

Vielmehr ist eine numerische Festlegung anzustreben. Die Nachteile dieses Ansatzes liegen dabei auf der 

Hand: 

Zum einen wird nur der niedrigste erreichbare Wert einer bundesweiten (ggf. nach Siedlungsdichte 

abgestuften) Verbindlichkeit zugeführt. Also wird auch dort, wo tatsächlich deutlich höhere Leistungen zur 

Verfügung stehen – also in den allermeisten Gebieten – nur diese geringe Geschwindigkeit gefordert 

werden können. 

Zum anderen wird der Nutzer mit einer wahrscheinlich großen Spanne zwischen festgelegter Mindest- 

leistung und angegebener Maximalleistung konfrontiert. Dies bildet zwar die Realität des Netzausbaus ab, 

bei dem eben zwischen diesen beiden Werten alles möglich ist, trägt aber nicht das geringste zur 

Information über die Leistungsfähigkeit der Netze bei. 

Aus unserer Sicht sind diese Konsequenzen des Einheitswertmodells zwar aus rechtlichen Gründen 

zwingend, für Nutzer aber alles andere als ein sinnvolles Ergebnis. 

Die für das Einheitswertmodell angedachte regionale Anbindung an die Zuordnung nach KGS22 ist für eine 

Leistungsvorgabe denkbar ungeeignet. 

Im Grundsatz verfehlt es dieser Ansatz bereits, die realen Mobilfunknetze abzubilden. Die Eckpunkte gehen 

zwar davon aus, dass die Netzbetreiber alle städtischen Bereiche mit städtischer Leistung, alle halb- 

städtischen Bereiche mit halbstädtischer Leistung und alle ländlichen Bereiche mit ländlicher Leistung 

ausgebaut haben oder zumindest dazu verpflichtet gewesen wären. Dies geht schon an der Realität der 

Netze vorbei. Darüber hinaus bestand und besteht keinerlei Verpflichtung, alle städtischen Bereiche 

städtisch auszubauen usw. Wenn sich ein Netzbetreiber entschließt, eine Stadt nicht oder nur mit geringer 

Leistung auszubauen, ist das eine allein dem Netzbetreiber obliegende wirtschaftliche Entscheidung, die 

nicht zu beanstanden ist. Aus der Ausübung dieser Freiheit ein Minderungsrecht abzuleiten ist verfehlt. 

Darüber hinaus lassen sich mit dem KGS22-System auch keine wirklichen städtischen, halbstädtischen und 

ländlichen Bereiche abgrenzen. Dieses Modell dient allein dem Zuschnitt von Wahlkreisen, indem um einen 

gegebenen Punkt eine vorgegebene Haushaltszahl zusammengefasst wird. Mit konkreten Siedlungs- 

strukturen hat dies allenfalls mittelbar zu tun. Je nach Grenzziehung können so faktisch große unbesiedelte 

und damit gering versorgte Gebiete zu einem halbstädtischen oder gar städtischen Bereich gezählt werden, 

weil benachbarte extreme Siedlungsdichten im Mittel großes Gewicht haben. 
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Ein Beispiel – hier in die andere Richtung - liefert die exemplarische Abbildung aus dem Anhörungs- 

dokument.  

 

Das abgebildete Wohnquartier (grau) ist unbewohnt, was eine Einwohnerdichte von 0 und damit 

<100EW/QKM und folglich einen Abschlag von 90 % zur Folge hat. Dies gilt beispielsweise auch für die 

Autobahnauffahrt Bonn-Beuel, hier markiert mit einem roten X. Wäre die Grenzziehung für dieses 

Stadtquartier anders gewählt, (z. B. blau) dann wäre es ein bewohntes Stadtquartier und wäre – je nach 

Dichte der Besiedlung – mit einem Abschlag von 75 % oder 85 % zu versehen.  

Einzig sinnvoll wäre aus unserer Sicht eine Herangehensweise, wie sie auch tatsächlich in der Netzplanung 

gewählt wird. Dabei wird das Bundesgebiet in dicht liegende Planquadrate aufgeteilt und entsprechend 

seiner jeweiligen Siedlungsdichte bewertet. Mit genügend geringen Abmessungen solcher Planquadrate 

(100-300m sind üblich) erhält man eine der echten Siedlungsstruktur sehr getreue, dem KGS22-System 

weit überlegene Abbildung. 
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b. Kartenmodell 

Aus Sicht des VATM kann eine praxistaugliche Lösung nur darin liegen, die von den Eckpunkten 

andiskutierte Angabe von granularen Leistungswerten aufzugreifen (Kartenlösung), wie es auch in den 

BEREC-Leitlinien zum Ausdruck kommt. 

Für unverständlich halten wir die ablehnende Haltung der Eckpunkte gegenüber diesem Ansatz, wenn 

dieser mit fehlender praktischer Nutzung begründet wird. Dies verkennt, dass der hier bereits des Öfteren 

zitierte § 1 Abs. 2 Nr. 5 TK-TranspV eine solche Möglichkeit derzeit ausschließt. Dort wird ausdrücklich 

gefordert, lediglich einen geschätzten Maximalwert anzuführen („ausschließlich die maximale 

Datenübertragungsrate“). Ein Verweis auf entsprechende Karten – die bei verschiedenen MNO bestehen – 

und die dort getätigten Angaben sind damit nicht zu vereinbaren. Hier ist der Verordnungsgeber aufgerufen, 

die Transparenzverordnung für die Zukunft anzupassen.  

Augenscheinlich ist durch eine Darstellung in einer Karte die Transparenz für den Nutzer deutlich erhöht. 

Dieser wird eben nicht mit zwei wenig aussagekräftigen Werten für das gesamte Bundesgebiet (Minimum, 

Maximum) konfrontiert, sondern erfährt differenzierte Leistungen Dies ist insbesondere für die Kunden ein 

Gewinn, die an einem bestimmten Ort bestimmte Leistungen haben möchten. Sie können sich auf dieser 

Basis bereits vor Vertragsschluss für einen bestimmten Anbieter entscheiden und haben im Weiteren – 

vorbehaltlich von Änderungen – auch eine für normale Nutzungsfälle gesicherte Leistungserwartung. 

Selbst Verbesserungen des Netzes, sei es durch neue Technologien mit neuen Spitzengeschwindigkeiten 

oder durch Ausbau schlechter versorgter Bereiche, können so transparent aufgegriffen und den Kunden 

verbesserte Leistungsversprechen punktgenau zugänglich gemacht werden. 

Der Verband wiederholt an dieser Stelle ausdrücklich seine Bereitschaft, die Diskussionen zur 

Ausgestaltung dieses Modells fortzuführen und zu vertiefen. Sowohl zu den notwendigen 

rechtlichen Rahmenbedingungen als auch den technischen und inhaltlichen Ausgestaltungen sind 

in den vergangenen Monaten viele konstruktive Gedanken ausgetauscht worden, die gezeigt haben, 

dass dieses Modell gangbar ist. So wäre auch die von der BNetzA gewählte Einheitslösung 

akzeptabel, wenn und soweit die Mobilfunkanbieter die jeweilige Zuordnung des realen Teilnetzes 

zu einer Abschlagsgruppe vornehmen. Es wären dann nach dem oben gesagten auch eine 

Abschlagsgruppe mit oder nahe 100 % vorzusehen. Das am meisten den Verträgen entsprechende 

Modell bleibt jedoch das Messpunktemodell – d. h. ein Modell an vom Anbieter zu benennenden Punkten, 

an dem das Netz die geschätzte maximale Bandbreite erfüllt. Auch hier gelten die ausgeführten 

Bedingungen wie Endgeräte Updates, Shared Medium etc., jedoch entspricht dies am ehesten den 

angebotenen Vertragsbedingungen.  
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3. Zu Eckpunkt 3 

Der VATM unterstützt den Ansatz der Eckpunkte, die mobilfunkspezifischen Aspekte bei der 

Ausgestaltung des Messaufbaus zu berücksichtigen, weil die Gemeinsamkeiten mit dem Festnetz 

tatsächlich gering sind und eine völlig andere Leistung zu überprüfen ist. Allerdings sind wir der Auffassung, 

dass diese Besonderheiten von den Eckpunkten noch längst nicht ausreichend erkannt und berücksichtigt 

wurden. 

Jedenfalls sollte die Anzahl der Messungen im Vergleich zum Festnetz nicht reduziert werden. Im Festnetz 

geht die Bundesnetzagentur davon aus, dass 30 Messungen erforderlich sind, um „erhebliche, 

kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichungen“ feststellen zu können. In den Eckpunkten 

hat die Bundesnetzagentur bereits ausgeführt, dass die Geschwindigkeiten im Mobilfunk naturgemäß stark 

variieren. Um ein realistisches Bild von der Leistungsfähigkeit eines Mobilfunkdienstes zu erhalten, sollte 

die Anzahl der Messungen im Vergleich zum Festnetz daher erhöht werden. Ein belastbarer Rückschluss 

auf die zur Verfügung stehende Leistung und deren zeitlichen Verlauf lässt sich bereits mit 30 Festnetz-

Messungen nur sehr bedingt vornehmen. Anhand von 30 Messungen wird sich im Mobilfunk bestätigen 

lassen, dass die Leistung des Mobilfunkdienstes erwartungsgemäß Schwankungen unterliegt. Es ist jedoch 

fraglich, ob hiermit übermäßige, nicht leistungsgerechte Schwankungen aufgezeigt werden können. 

Daher muss die Zahl der Messvorgänge noch einmal deutlich erhöht werden, um nicht nur immanente, 

sondern übermäßige Leistungsschwankungen aufzuzeigen. Die Verbände gehen davon aus, dass etwa 40 

Messungen nötig sind, um einen derartigen, belastbaren Rückschluss zu ziehen. 

Darüber hinaus legen die Eckpunkte keine Höchstdauer für eine Messkampagne fest. Dies bedeutet, dass 

Zeiten mit besonderer Inanspruchnahme herausgesucht werden können, um eine Abweichung 

nachzuweisen. Dem muss unseres Erachtens mittels einer 14-tägigen Höchstdauer einer Messkampagne 

begegnet werden. Auch die Festlegung von Mindestzeiträumen sollte erfolgen, um die Dauer zum Beispiel 

von Großereignissen zu kompensieren. 

Letztlich sollte beim Messaufbau auch vorgeschrieben werden, dass die Messungen an unterschiedlichen 

Orten durchzuführen sind. Eine wesentliche mobilfunkspezifische Besonderheit besteht darin, dass der 

Endnutzer nicht den Zugang zum Mobilfunknetz an nur einem Standort erhält, sondern überall im 

Mobilfunknetz des Netzbetreibers. Daher sollte der Messaufbau diesem Umstand Rechnung tragen. Nutzer 

müssen an jedem Messtag unterschiedliche Netzzugangspunkte aufsuchen, um ein realistisches 

Nutzungsszenario widerzuspiegeln. Die unbelegte Vermutung, dass Nutzer aufgrund der erforderlichen 

Pausen den Standort wechseln (vgl. S. 8 der Eckpunkte), ist nicht ausreichend (hierzu unten mehr). 
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4. Zu Eckpunkt 4 

Die Bestimmung, ob eine Minderleistung vorliegt, ist ein wesentlicher Aspekt des Nachweisverfahrens. 

Hierbei müssen die mobilfunkspezifischen Besonderheiten so weit wie möglich berücksichtigt werden. Den 

Eckpunkten sind hier viele wichtige und richtige Gesichtspunkte zu entnehmen. Diesen sind aber auch 

weitere wichtige Aspekte hinzuzufügen. Darüber hinaus ist entsprechend der vorherigen Ausführungen der 

Messaufbau an ein noch zu konkretisierendes Kartenmodell anzupassen. 

 

a) Nutzungsumfeld des Endkunden 

Als unzureichend erachten wir es, dass die Eckpunkte zwar einige Punkte aus dem Nutzungsumfeld des 

Endkunden als problematisch aufgreifen, daraus dann jedoch keine sinnvollen Gegenmaßnahmen 

entwickeln und andere Punkte ganz außer Acht lassen. Unter diesen Bedingungen auf 

„Eigenverantwortung“ der breiten Masse zu hoffen, kann die BNetzA nicht von ihrer Verpflichtung befreien, 

für eine belastbare Messung Sorge zu tragen. Insbesondere muss der gutwillige Kunde vor Anforderungen 

an die Messumgebung geschützt werden, die er schlicht nicht gesichert herbeiführen kann. Dies betrifft die 

allermeisten Anforderungen, von denen selbst ein durchschnittlich gebildeter und erfahrener Nutzer nur 

einige selbst überprüfen und beeinflussen kann. Die Erwartung hingegen, dass die Kunden eine Messung 

abbrechen, weil sie die geforderten Bestätigungen nicht geben können, halten wir für illusorisch. Mit solch 

einem Ansatz werden daher Messergebnisse zu Lasten der Anbieter ohne Not und ohne Möglichkeit, einen 

sinnvollen Gegenbeweis zu führen, verfälscht. 

Zu den hier zu betrachtenden Umständen aus dem Nutzungsumfeld des Kunden gehören alle Faktoren, die 

ohne greifbare Einflussmöglichkeit des Netzbetreibers einen nicht zu vernachlässigenden Effekt auf das 

Messergebnis haben können (vgl. auch oben). Diese müssen technisch verifiziert werden und Mess- 

ergebnisse ohne belastbare Verifikation sind als ungültig zu verwerfen. Im Einzelnen: 

 

i. Endgeräteklasse 

Eine Messung darf nur mit einem Endgerät vorgenommen werden, dass für eine derartige Messung 

geeignet ist. Hier kann und sollte auf der Basis der bestehenden Klassifikationen und Messreihen eine Liste 

geeigneter Geräte erstellt und öffentlich zugänglich gemacht werden. Eine Messung mit einem dort nicht 

aufgeführten Gerät muss automatisch unterbunden werden. Soweit eine Messung durchgeführt wird, muss 

die genaue Gerätespezifikation für den Anbieter transparent gemacht werden. 

Hier gilt zunächst wie oben aufgezeigt, dass die Unterstützung von bestimmten Frequenzbändern essenziell 

für die Ausschöpfung der vorhandenen Kapazitäten und Umsetzung in eine individuelle Leistung ist. Dies 

gilt vor allem in ländlichen Bereichen, wo nur ein Bruchteil der Geräte alle dort wegen ihrer Ausbreitungs-
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eigenschaften verwendeten Frequenzen unterstützt. Aber auch in den anderen Bereichen kann dies ein 

nicht zu vernachlässigendes Defizit sein, wenn etwa Geräte europäische zu Gunsten amerikanischer oder 

asiatischer Standards vernachlässigen. 

Schließlich genügt aber bei etlichen Geräten auch nicht die Unterstützung der eingesetzten Bänder, wenn 

diesen Geräten die Fähigkeit zu deren paralleler Nutzung (sog. Carrier Aggregation) oder die Möglichkeit 

zum simultanen Antenneneinsatz (sog. MIMO) fehlt. 

 

ii. Netztechnologie 

Auch die verwendete Technologie hat Einfluss auf die Leistung eines individuellen Dienstes. Augenfällig ist 

dies, wenn ein Kunde einen 5G-Vertrag schließt aber – sei es bewusst, wegen eines ungeeigneten 

Endgeräts oder aus sonstigen Gründen – eine Messung im 4G-Standard vornimmt. Da hierfür 

unterschiedliche Geschwindigkeitsangaben getätigt werden können, ist es zwingend, die bei einer Messung 

verwendete Technologie zu erfassen und im Messprotokoll transparent zu machen. 

 

iii. Prozessorleistung, Speicherausstattung und Ladungsstand 

Ähnlich wie im Festnetz ist eine transparente Erfassung und Wiedergabe von Prozessorleistung (und 

-auslastung), Speicherangebot (und -auslastung) sowie Ladezustand wesentlich für die Leistungsfähigkeit 

des eingesetzten Endgeräts. Auch ein grundsätzlich geeignetes Gerät kann durch hohe Auslastung dieser 

Ressourcen die Fähigkeit zur Verarbeitung großer Datenströme verlieren. Auch dies muss zwingend 

protokoliert und im Messprotokoll abgebildet werden. 

 

iv. Betriebssystem und Softwarestände 

Ebenfalls in den Bereich der Endgeräte fallen weitere Umstände, die potenziell großen Einfluss auf das 

Messergebnis haben können. So können Manipulationen am Betriebssystem („Custom-ROM“) erhebliche 

Störungen bei der Fähigkeit zur Verarbeitung großer Datenströme mit sich bringen. Das gleiche gilt für 

Beta-Versionen von Anwendungen, die für die Kommunikation kritisch sind. Diese Informationen müssen 

durch die Mess-App automatisch ausgelesen und im Messprotokoll bereitgestellt werden. 

 

v. VPN und ähnliche Software 

Verschiedene Apps, die von Kunden auch tagtäglich und aus gutem Grund eingesetzt werden, greifen vor 

einer Mess-App auf die Kommunikation zu und verfälschen damit das Ergebnis – sei es durch zusätzlichen 



Stellungnahme des VATM 
zur Veröffentlichung der 
„Eckpunkte Nachweisverfahren Mobilfunk“  

 

23 
 

Daten-Overhead oder höheren Prozessor- und Speicherbedarf. Zumeist wird es sich dabei um 

VPN-Anwendungen oder Anonymisierungsdienste handeln; vieles mehr ist jedoch denkbar. 

Solche Apps müssen während einer Messung deaktiviert sein, da ihr Einfluss nicht kalkulierbar ist. Dies 

kann nur die Mess-App selbst überprüfen. Dem Nutzer diese Aufgabe in „Eigenverantwortung“ zu 

überlassen, wird unweigerlich fehlschlagen. Die allermeisten Nutzer würden nicht einmal wissen, welche 

Apps sie abschalten müssten und wie sie dies tun könnten. Es ist kein tauglicher Weg, solche Nutzer in 

eine aus schierer Unwissenheit ins Blaue hinein abgegebene „Bestätigung“ einer hinreichenden Mess- 

umgebung zu treiben und so dem Vorwurf der Manipulation auszusetzen. 

 

vi. Geräteabschirmung 

Wie oben beschrieben stellt die individuelle Abschirmung des Endgeräts einen Faktor dar, der zu hohen 

Leistungseinbußen führen kann. Eine einfache Hülle kann eine erhebliche Signaldämpfung und damit eine 

deutliche Einschränkung des Leistungspotenzials bewirken. Daher ist es zwingend, jedwede Messung ohne 

eine Hülle vorzunehmen. 

Dass dies auch tatsächlich geschieht, sollte wo immer möglich technisch abgesichert werden. Bei Geräten 

mit Android-Betriebssystem ist es jedenfalls möglich, den Signalpegel von der App erfassen zu lassen, 

weswegen bei diesen Geräten ein Mindestpegel vorzuschreiben ist. Wo dies nicht möglich ist – derzeit 

bieten insbesondere Geräte mit Apple-Betriebssystem diese Möglichkeit nicht – sollte indes nicht ohne Not 

auf „Eigenverantwortung“ gesetzt werden. Hier können Maßnahmen umzusetzende Maßnahmen helfen, 

die auch datenschutzgerecht eingesetzt werden können. 

 

vii. Standort des Endkunden 

Die Eckpunkte erkennen zutreffend die überragende Bedeutung des Standorts des messenden Nutzers für 

die individuelle Leistung. Gerade deswegen genügt es aber keineswegs, die Wahrung der Voraussetzungen 

für eine gültige Messung in die „Eigenverantwortung“ eines Kunden zu delegieren, zumal sehr wohl 

technische Möglichkeiten bestehen, um diese offene Flanke zu schließen. 

Zu unterscheiden ist dabei zwischen zwei Einflussfaktoren – der Abschirmung, wie sie in Gebäuden oder 

Fahrzeugen eintritt, und der Abschattung, wie sie beim Aufenthalt im Freien durch Baulichkeiten und andere 

Hindernisse in der Achse zur Basisstation entstehen kann. 

Die Abschirmung durch Gebäude ist ein Faktor, der extremen Unwägbarkeiten unterliegt (vgl. oben) und 

bis hin zum völligen Erliegen des Dienstes führen kann (z. B. bei Messung im Keller oder hinter bedampften 

Fenstern), ohne dass der Netzbetreiber eine Möglichkeit hätte, den Dienst durch technische Maßnahmen 
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dort zu erbringen. Genau betrachtet, handelt es sich auch noch nicht einmal um einen Fall der 

vertragsgemäß mobilen Nutzung, denn eine wirklich mobile Nutzung bedingt gerade, dass der Dienst im 

Freien genutzt wird. Es handelt sich beim Mobilfunk eben nicht um einen Festnetzersatz. 

Der Möglichkeit einer Abschirmung ist daher sinnvoll nur dadurch zu begegnen, dass man eine Messung in 

solch einem Szenario wirksam ausschließt. Dies kann durch Verwendung der jeweiligen Standorte 

problemlos ermöglicht werden, da eine GPS-gestützte Standortfeststellung von praktisch allen Geräten 

unterstützt wird und von Apps nach Erteilung von entsprechenden Berechtigungen genutzt werden kann. 

Gleicht man den so festgestellten Standort mit einer Karte ab, lässt sich – sowohl visuell als auch maschinell 

– trivial feststellen, ob sich ein Nutzer während des Messvorgangs in einem Gebäude aufhält oder nicht. 

Eingedenk der typischen Genauigkeit eines GPS-Signals sollte zudem gefordert werden, dass das nächste 

Gebäude mindestens 10 m entfernt ist. Dass dabei ggf. die seltenen Fälle ausgeschlossen werden, in denen 

ein Nutzer unbedingt auf seinem Dach messen möchte, dürfte in einer Abwägung aller Belange offenkundig 

hinzunehmen sein. 

Der Möglichkeit der Abschattung ist mit technischen Methoden nur deutlich schwerer Herr zu werden. Eine 

bloße Standorterfassung allein kann nicht helfen. Hier ist es aber zielführend, die verfügbaren Pegelwerte 

zu erfassen und eine signifikante Standortverlagerung zwischen einzelnen Messungen zu verlangen. Dies 

erlaubt zunächst Rückschlüsse darauf, ob einer der gewählten Standorte auf möglichst hohe Abschattung 

optimiert war. Es erlaubt aber auch Rückschlüsse darauf, ob ggf. ein ernstliches Problem bei der Wahl des 

Antennenstandortes, der Abstrahlwinkel etc. vorliegt und durch den Netzbetreiber dementsprechend 

nachzubessern wäre. Letztlich muss dabei immer noch berücksichtigt werden, dass das Ziel des § 57 Abs. 4 

TKG nicht das Minderungsrecht an sich ist, sondern die Gewährleistung einer gewissen Dienste-Qualität. 

Außerdem dürfen unzureichende Ortsangaben nicht dazu führen, dass die Beseitigung einer Qualitäts- 

minderung im Sinne des § 57 Abs. 4 S. 3 TKG unmöglich wird (auch dazu unten detaillierter). 

In diesem Kontext haben sich die Mitglieder des VATM auch mit der auf der Hand liegenden Frage 

auseinandergesetzt, ob diese Daten über den Standort des Messenden in datenschutzgerechter Weise 

erhoben, verarbeitet und weitergegeben werden können. Wir sind zu der Auffassung gelangt, dass dies 

sehr wohl möglich ist. 

Grundsätzlich ist dabei davon auszugehen, dass die Daten über den Standort keine „Standortdaten“ sind, 

wie sie aus dem Kontext der Telekommunikationsdienste bekannt sind. Sie werden gerade nicht nur von 

einem Netzbetreiber oder Diensteanbieter bei der Erbringung eines TK-Dienstes erhoben. Vielmehr handelt 

es sich um weit weniger sensible und lediglich punktuelle Angaben zu einem Standort. Selbst eine 

ausführliche Messkampagne erzeugt allenfalls einige einzelne Standorte, die mit keinem sonstigen Aspekt 

des persönlichen Lebens des Nutzers zusammenfallen müssen und auch kein in sich geschlossenes 

Bewegungsbild geben. Dies gilt schon deswegen, weil zwischen den einzelnen Messungen größere – oder 

bevorzugt (s. o.) noch größere – Abstände liegen müssen. 
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Da es sich bei den Daten zum Standort auch um für den Dienst unverzichtbare Daten handelt (s. 

vorstehend), besteht mit Blick auf den gesetzlichen Auftrag der BNetzA zur Einrichtung eines Messsystems 

eine Rechtfertigung für die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten an die betroffenen Anbieter 

(Art. 6 Abs. 1 lit. c+e DSGVO). Auch die Einholung einer Einwilligung des Nutzers nach Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO bleibt aus unserer Sicht ein gangbarer und auch immer vorzugswürdiger Weg. An einer 

Freiwilligkeit einer Einwilligung bestünde nach unserer Auffassung jedenfalls mit Blick auf Art. 7 Abs. Abs. 4 

DSGVO kein ernstlicher Zweifel, da die angestrebte Dienstleistung – rechtlich verwertbare Messung einer 

an einem bestimmten Standort zur Verfügung stehenden Bandbreite – von den Daten zum Standort 

abhängt. 

 

viii. Messung an unterschiedlichen Standorten 

Ein Messaufbau muss zwingend berücksichtigen, dass ein Mobilfunkdienst gerade kein 

standortgebundener Dienst ist und diesen Anspruch nach dem Inhalt der Mobilfunkverträge auch nicht hat. 

Es ist daher zu fordern, dass der Nutzer während der Messkampagne nicht nur in einem kleinen räumlichen 

Bereich – oder gar nur innerhalb einer Zelle – misst. Vielmehr ist zu fordern, dass mindestens in 3 

unterschiedlichen Zellen gemessen werden muss, wobei die einzelnen Messstandorte nicht innerhalb eines 

Radius von weniger als 5 km um einen gedachten Schwerpunkt der grafischen Verteilung dieser Standorte 

liegen. 

 

ix. Reduzierte Geschwindigkeit (Drosselung) 

Dass in den Fällen, in denen Kunden bei Erreichen ihres inkludierten Datenvolumens nur noch mit stark 

verringerter Geschwindigkeit auf die Mobilfunkdienste zugreifen können (bspw. 64 kBit/s), auch nur noch 

das Erreichen der gedrosselten Bandbreite gefordert werden kann, liegt auch für den Nutzer auf der Hand. 

Selten wird diesem jedoch immer der genaue Zeitpunkt, an welchem er sein Datenvolumen erschöpft hatte, 

unmittelbar präsent sein. Daher ist es essenziell, dass die Messzeitpunkte mit hinreichender Genauigkeit 

erfasst und im Messprotokoll hinterlegt werden. Darüber hinaus erachten wir es auch aus der Sicht des 

Nutzers für mehr als nur sinnvoll, wenn auf plötzlich stark fallende und dann gleichbleibende 

Messergebnisse in entsprechender Höhe unmittelbar durch die Mess-App reagiert würde. Es nützt dem 

Kunden nichts, wenn er sich mit einem Protokoll an seinen Anbieter wendet und sich die vermeintliche 

Schlechtleistung als einsetzende Datendrosselung erweist. 
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x. Nutzungs- und Plausibilitätskontrolle 

Wie oben ausgeführt, muss die Messarchitektur verhindern, dass durch zu viele parallele Messungen ein 

atypisches Szenario und damit eine ungültige Messung entsteht. Dies kann sinnvollerweise nur dort 

eingerichtet werden, wo Messungen zusammenlaufen, also auf den Messservern selbst. 

In diesem Zusammenhang sollte aber zusätzlich auch eine Plausibilitätskontrolle für die weiteren 

vorstehenden Punkte erfolgen: Wenn parallele Messungen – in noch vertretbarer Zahl – in einem Netz und 

mit identischen Maximalgeschwindigkeiten stattfinden, sollten die erzielten Ergebnisse vergleichbar sein. 

Stark abweichende Ergebnisse jedoch würden die Vermutung in sich tragen, dass ein notwendiger 

Parameter der nutzerseitigen Messumgebung nicht eingehalten wurde. Dadurch würden Einflüsse von nicht 

automatisch zu erkennenden Fehlern der Endkundenumgebung, wie parallele Datennutzung durch andere 

Apps auf dem gleichen Endgerät, zu erkennen. Solche Messungen müssten dann verworfen werden. 

 

xi. SIM-Karte  

Es gibt Endgeräte, bei denen zwei SIM-Karten eingelegt werden können (Dual-SIM-Endgeräte). Bei der 

Messung muss die Identifikation der verwendeten SIM-Karte/Netz (1&1, Vodafone, Telefónica oder 

Telekom) sichergestellt werden. Andernfalls würde das Messergebnis verfälscht. Zudem muss die 

SIM-Karte auch einem Vertrag zugeordnet werden können.  

 

b) Einfluss atypischer Situationen 

Neben den vorstehend thematisierten Einflüssen der Endkundenumgebung auf das Messergebnis dürfen 

auch die ebenfalls weiter oben angesprochenen atypischen Einflüsse auf die individuelle Leistung nicht 

beim Design der Messumgebung außer Betracht bleiben. Hierbei sind neben der Durchführung mehrfacher 

paralleler Messungen (vorstehend) insbesondere der Fall ins Auge zu fassen, dass Zellen durch nicht 

alltägliche, unvorhergesehene Ereignisse ausgelastet oder überlastet werden (Großveranstaltungen, 

Demonstrationen, Verkehrsstaus u.v.m.), und dass Zellen in Nachtstunden „heruntergefahren“ werden. 

Letzter Fall lässt sich am ehesten dadurch lösen, dass man für bestimmte Nachtzeiten in bestimmten 

Regionen – die für die App hinterlegt werden müssten – Messungen ausschließt. 

Dem Fall ungewöhnlicher Auslastungen hingegen ist nur auf Seiten der Kunden bzw. nachgelagert auf 

Seiten der Netzbetreiber zu begegnen. So muss die Abhilfe also in erster Linie darin bestehen, dass eine 

Messung in solchen Fällen untersagt wird und der Kunde entsprechend bestätigen muss, dass er nicht unter 

derartigen Bedingungen gemessen hat. Eine technische und damit vorzugswürdige Lösung ist hier 

jedenfalls nicht in Sicht. 
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Im Weiteren muss aber auch den Netzbetreibern die Möglichkeit gegeben werden, die Messzeitpunkte und 

-orte mit den naturgemäß nur ihnen vorliegenden Auslastungsdaten abzugleichen. Grundvoraussetzung 

dafür ist eine hinreichende Transparenz dieser Daten in den Messprotokollen. 

 

5. Zu Eckpunkten 5 und 6 

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die vorhandene Breitbandmessung/Funkloch-App als Basis für den 

Überwachungsmechanismus zu verwenden und mit weiteren erforderlichen Funktionen anzureichern. 

Insbesondere soll der Verbraucher ein Messprotokoll erhalten, um einen rechtssicheren Nachweis führen 

zu können. 

Der seitens der Bundesnetzagentur eingebrachte Vorschlag ist nachvollziehbar. Insbesondere sollte das 

Messprotokoll, wie von der Bundesnetzagentur vorgeschlagen, hinreichend genaue Informationen 

enthalten, um eine gemeinsame und kooperative Fehleranalyse zusammen mit dem Verbraucher zu 

ermöglichen. Bei der konkreten Ausgestaltung des künftigen Überwachungsmechanismus sind aus unserer 

Sicht aber folgende Punkte noch zu berücksichtigen: 

Gemäß den gesetzlichen Regelungen dient das Ergebnis des Überwachungsmechanismus als Nachweis 

des Verbrauchers für eine nicht vertragskonforme Leistung. Dieser Nachweis muss dem Gegenbeweis 

zugänglich sein, da das Gesetz in der Messung nur eine widerlegliche Vermutung sieht. Voraussetzung 

hierfür ist, dass im Messprotokoll wesentliche Informationen über die jeweiligen Messungen enthalten sind. 

Das Messprotokoll muss diese Informationen daher in größtmöglichem Umfang zur Verfügung stellen, um 

nicht einen Gegenbeweis unzulässiger Messungen von vornherein völlig abzuschneiden. 

Mindestens ebenso wichtig ist es aber auch, den Anbietern eine Möglichkeit zu belassen, den Wieder-

herstellungsnachweis zu erbringen, wie er in § 57 Abs. 4 S. 3 TKG vorgesehen ist. Für den Fall, dass eine 

unzureichende Leistung nachgewiesen wird, liegt es natürlich im Interesse beider Vertragsparteien, diesen 

Zustand abzustellen und wieder eine hinreichende Leistung zu erzielen. Eine Minderung kann und soll kein 

Dauerzustand sein. 

Daher muss Ausgangspunkt für jeden Wiederherstellungsbeweis die genaue Fehleranalyse sein, die sich 

aber nur durch die Kenntnis aller Messparameter sinnvoll vornehmen lässt. Insbesondere fehlende 

Standort- und Zeitangaben verhindern jedwede Problembehebung. 

Letztlich sollte das Messprotokoll u.a. folgende Mindestangaben enthalten:  

• Eindeutiger QR-Code oder vergleichbare ID zur Abfrage der Messergebnisse 

• Aufzeichnung der Messumgebung zur Überprüfung (z. B. MSISDN (Rufnummer)) 

• IMEI (TAC-Endgerätekennung) 
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• MCC (Mobile Country Code) 

• MNC (Mobile Network Code) 

• Cell-ID (Funkzellen-ID) 

• Signal Strength & Quality (dB) 

• Messzeitpunkt, Ort, Radiotechnologie 

• Tarif 

• Akkuladestand 

• „Speed-step-down“ (sofern nicht ausgeschlossen) 

• Verwendetes Endgerät, inkl. Gerätefähigkeiten 

• Transparente Erfassung und Wiedergabe von Prozessorleistung (und -auslastung) 

• Speicherangebot (und -auslastung)  

• Betriebssystem und Softwarestand 

Zudem sollte die Mess-App so viele Anforderungen, welche an die Messumgebung gestellt werden (siehe 

Eckpunkt 6) automatisiert überprüfen, wie es technisch möglich ist. Sollte die App erkennen, dass 

bestimmte Voraussetzungen für eine Messung nicht vorliegen, sollte der Messvorgang unterbunden oder 

abgebrochen werden. Hierzu zählen z. B.  

• Indoor-Messungen oder Messungen in abgeschirmten Außenbereichen 

• Messungen in Fahrzeugen 

• Ausschluss von Messungen in White-Spots oder 2G-/EDGE-Gebieten 

• Ausschluss von parallelen Messkampagnen am selben Standort 

• Ausschluss von Messungen in größeren Menschenansammlungen oder zu außergewöhnlichen 

Ereignissen (z. B. in Stadien, auf Messen, an Silvester) 

Darüber hinaus sollte an Lösungen gearbeitet werden, die eine Messung in Funkzellen im Powersave- 

Modus ausschließen. Es besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass mit Energieressourcen 

sparsam umgegangen werden soll. Alle Netzbetreiber treffen Maßnahmen, um den Stromverbrauch ihrer 

Netze kontinuierlich und nachhaltig zu reduzieren. Deshalb kommen häufig Power-Safe-Mechanismen an 

Sendeanlagen zum Einsatz, welche das Nutzererlebnis nur minimal beeinträchtigen, jedoch starke 

Auswirkungen auf das Messergebnis haben können. Mobilfunknetzbetreiber sollten nicht gezwungen 

werden, Energiesparmaßnahmen zu beenden, um möglichen Minderungsansprüchen oder Kündigungen 

zu entgehen. 
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6. Ökonomische und energiepolitische Aspekte der vorgeschlagenen Regelung 

Nicht versäumen möchten wir es zudem, auf wichtige ökonomische und energiepolitische Aspekte der 

vorgeschlagenen Regelung hinzuweisen, welche ihre Angemessenheit fragwürdig erscheinen lassen. 

Die bisher zur Diskussion gestellten Abschläge würden für Netze mit einer – im Übrigen als maximal 

erreichbare Geschwindigkeit zutreffend geschätzten – kommunizierten maximalen Geschwindigkeit von 

500 Mbit/s eine individuelle Leistung von 

- 125 Mbit/s im städtischen Bereich 

- 100 Mbit/s im halbstädtischen Bereich und 

- 75 Mbit/s im ländlichen Bereich 

fordern. Dies ist in einem mittleren Auslastungsszenario in Zellen, die 500 Mbit/s leisten können, weil sie 

extrem beansprucht werden, sicherlich eine erreichbare Größe. Die Eckpunkte setzen indes stillschweigend 

voraus, dass die Netzausbauten in als städtisch eingestuften Bereichen alle auf den gleichen 

Leistungsstand gebracht oder zumindest zu bringen sind. Das ist fern jeder Realität, da für die Entscheidung 

über Netzausbauten die Siedlungsdichte nur ein Faktor unter vielen ist. 

Die Folge dieser undifferenzierten Herangehensweise der Eckpunkte wäre, dass alle nicht auf Maximal-

leistung ausgelegten Basisstationen flächendeckend aufgerüstet und das Netz zusätzlich verdichtet werden 

müsste. Es ist nach unserer Schätzung davon auszugehen, dass über mehrere Jahre hinweg eine 

Verdichtung auf das 3- bis 4-fache der heutigen Netzabdeckung und zudem eine Aufrüstung von ca. 80 % 

der Basisstationen erfolgen muss. 

Es liegt auf der Hand, dass hiermit völlig unverhältnismäßige Aufwände in einem hohen Millionenbereich 

einhergehen werden. Eine Abwägung zwischen dem Interesse Einzelner, weniger Geld für die gleiche 

Leistung zu zahlen, auf der einen Seite und dem volkswirtschaftlichen Schaden einer derartigen 

Ressourcenverschwendung sowie den Belastungen der Anbieter auf der anderen Seite fehlt bislang völlig. 

Mit der beschriebenen Netzaufrüstung und Verdichtung wird zudem ein erheblicher Mehrbedarf an Energie 

für den Betrieb der Mobilfunknetze einhergehen. Zwar wird in der Folge einer Verdichtung die Sendeleistung 

an den einzelnen Basisstationen abgesenkt werden können. Diese bedingt indes nur den geringsten Teil 

des Energiebedarfs. Es ist vielmehr die aktive Technik, die mehr als 90 % der Energie in Anspruch nimmt. 

Ausgehend davon, dass eine Netzverdichtung auf das 3- bis 4-fache erfolgen und zusätzlich eine 

weitgehend flächendeckende Aufrüstung mit leistungsfähigeren Geräten nötig ist, wird sich der Energie-

bedarf der Mobilfunknetze grob geschätzt auf das 4-fache des heutigen Bedarfs steigern. Abgesehen von 

den damit verbundenen Mehrkosten bezweifeln wir angesichts der aktuellen Energiesparzwänge, dass 

diese Folge gewollt sein kann. 
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Auch hier muss eine gewissenhafte Abwägung zwischen den Belangen der Allgemeinheit (repräsentiert 

durch einen verantwortungsvollen und sparsamen Ressourceneinsatz) und dem Interesse Einzelner an der 

Durchsetzung vermeintlicher Leistungsversprechen vorgenommen werden. 

Diese Abwägungen sind in der BNetzA bereits mehrfach an anderer Stelle erfolgt und sollten auch – mit 

den sich rapide ändernden Anforderungen an einen verantwortungsvollen Ressourceneinsatz – hier mit der 

gleichen Sorgfalt vorgenommen werden: 

• Die BNetzA hat im Rahmen der Zuteilung von Mobilfunkfrequenzen von den Netzbetreibern 

Ausbauverpflichtungen eingefordert. Der Umfang dieser Verpflichtungen ist Gegenstand einer 

intensiven Abwägung zwischen den volkswirtschaftlichen Vorteilen eines Mobilfunknetzes und den 

einhergehenden Belastungen für die Netzbetreiber sowie den zur Verfügung stehenden 

Ressourcen. Auffällig dabei ist nicht nur, dass die Versorgungsverpflichtungen nicht nur ein 

Maximum von 50 Mbit/s vorsehen, was hinter der von den Eckpunkten insinuierten 

Mindestgeschwindigkeit in Städten mehr als deutlich zurückbleibt. Instruktiv ist vielmehr, dass die 

Versorgungsverpflichtungen sich nicht auf eine individuelle Leistung in einem normalen 

Nutzungsszenario beziehen, sondern eine Mindestleistung je Antennensektor vorgegeben wird. Es 

wird also keine individuelle Leistung gefordert, sondern eine Netzkapazität. 

 

• Die BNetzA hat es in verschiedenen Beschlusskammerentscheidungen abgelehnt, eine individuelle 

Mindestbandbreite festzulegen. Sie hat dies damit begründet, dass seine solche Leistung in 

Mobilfunknetzen nicht sinnvoll und angemessen gefordert werden kann. 

Letztlich hielt die BNetzA also lediglich eine Versorgungsauflage im Sinne einer minimalen 

Zellkapazität für gerade noch angemessen, eine individuelle Leistung aber nicht. Selbst die 

angeordnete Zellkapazität aber bleibt, umgerechnet auf eine individuelle Leistung in einem 

typischen Nutzungsszenario – um eine ganze Größenordnung hinter der jetzt erhobenen Forderung 

zurück. 

Auch ein anderes auf sorgsamen Energieeinsatz zielendes Spezifikum der Mobilfunknetze bleibt in den 

Eckpunkten völlig unberücksichtigt: Insbesondere in ländlichen Gebieten – allerdings nicht auf diese 

beschränkt – findet in den Nachtstunden eine deutlich verringerte Netzinanspruchnahme gegenüber den 

übrigen Stunden des Tages statt. In diesen Zeiten werden einzelnen Frequenzbänder der betreffenden 

Zellen nebst der dazugehörigen aktiven Technik abgeschaltet, was eine erhebliche Energieeinsparung 

zeitigt. Eine Messung zu einem solchen Zeitpunkt kann also keinesfalls die Vorstellungen der Eckpunkte 

von einem Leistungsversprechen erfüllen. Zwar können die Frequenzbänder bei Bedarf wieder zugeschaltet 

werden. Dies kann jedoch bis zu 2 Minuten in Anspruch nehmen, was bei den Messmethoden bisher 

unberücksichtigt geblieben ist. 
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Schließlich vermissen wir eine klare Aussage der Eckpunkte zu den Anforderungen in unversorgten 

Gebieten. Zwar werden begrenzte Aussagen getätigt, es bleibt jedoch unklar, wie mit solchen Bereichen 

umgegangen werden soll, insbesondere ob dort keine Messungen erfolgen können oder ob dort nur keine 

Mindestbandbreiten geschuldet werden. Aus unserer Sicht kann nur der erste Weg – Ausschluss jeder 

Messung – zielführend sein. 

 

7. Sonstiges 

Die Bundesnetzagentur muss dafür sorgen, dass alle, die im Zusammenhang mit einem Messmodell 

verpflichtet werden, auch Zugang zu den notwendigen Daten haben, also bspw. die MVNO, Service-

Provider und Partner von National-Roaming. 

Wie oben bereits ausgeführt, sind die Bedingungen für den subjektiv gestützten (Messung des Kunden ist 

fehlerhaft) und objektiven Gegenbeweis (Netz erbringt die durch Vertrag vereinbarten Parameter) zu klären. 

Nur durch konkrete Festlegungen des Gegenbeweises ist dem Mobilfunknetzbetreiber möglich, zu 

widerlegen, dass die Minderung oder Kündigung von Anfang an unberechtigt war oder jedenfalls ab dem 

Zeitpunkt x nicht mehr ist.  

Für den subjektiv gestützten Gegenbeweis ist bspw. die Angabe der Zeitstempel (genaue Zeitpunkte der 

Messung) aller Messungen aus der Mess-App notwendig, daneben ist wie oben ausgeführt auch das 

genutzte Endgerät, die genutzten Frequenzen, die genaue GPS-Location, die Prozessorauslastung und 

laufende andere Prozesse mitzuteilen. 

Bei der Messung selbst müssen andere Apps, die die verfügbaren Bandbreiten beeinflussen ausgeschaltet 

sein, bspw. VPN-Apps.  
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